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RS OGH 1932/3/10 2Ob226/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1932

Norm

GOG §56a

Rechtssatz

Der Richter darf dem Rekurse gegen einen vom Fachbeamten im erweiterten Wirkungskreise gefaßten Beschluß nicht

teilweise, sondern nur zur Gänze stattgeben oder muß den Rekurs zur Entscheidung dem Rekursgericht vorlegen.
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